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Sehr geehrte Frau Dörfler,

sitzen Sie auch gerade im Homeoffice, wäh-
rend Sie unseren Newsletter lesen?

Sicher interessiert Sie dann folgende Informa-
tion zur neuen Abzugsfähigkeit von Kosten
hierfür im Rahmen Ihrer Einkommensteuer-
veranlagung:

Grundsätzlich sind Aufwendungen für ein
häusliches Arbeitszimmer nicht als Betriebs-
ausgaben oder als Werbungskosten abzieh-
bar, es sein denn, es steht für die betriebliche
oder berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung; in
diesem Fall ist ein Abzug bis zu 1.250 EUR
möglich.

Ein Abzug sämtlicher Kosten in unbeschränk-
ter Höhe ist nur dann zulässig, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichen und beruflichen Betätigung des
Steuerpflichtigen bildet.

Eine weitere unabdingbare Voraussetzung ist
in beiden Fällen, dass es sich bei dem häus-
lichen Arbeitszimmer um einen Raum handelt,
den der Steuerpflichtige nahezu ausschließ-
lich für betriebliche oder berufliche Zwecke
nutzt.

Während der Corona-Pandemie müssen nun
viele Menschen ihren Arbeitsplatz in ihre
Wohnungen verlegen. Oft genug liegen dabei
die strengen Vorgaben für ein häusliches Ar-

beitszimmer aber nicht vor, da der Schreib-
tisch an einer Wand im Schlafzimmer steht
oder es sich gar um den Esstisch in der Küche
handelt. Als Ausgleich für im Homeoffice zu-
sätzlich entstehende Kosten wurde für die
Jahre 2020 und 2021 eine Pauschale für das
Homeoffice eingeführt:  Hat der Steuerpflich-
tige kein häusliches Arbeitszimmer im oben
genannten Sinn, kann er 5 EUR für jeden Ka-
lendertag steuerlich geltend machen, an dem
er seine betriebliche oder berufliche Tätigkeit
ausschließlich in der häuslichen Wohnung
ausübt. Insgesamt sind jedoch nicht mehr als
600 EUR pro Veranlagungszeitraum abzugs-
fähig.

Zu beachten ist dabei jedoch, dass für die Tage,
die Sie im Homeoffice arbeiten, keine Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte angege-
ben werden dürfen und dass die Pauschale für
das Homeoffice nicht zusätzlich zum allgemei-
nen Pauschbetrag für Werbungskosten bei
den Einkünften aus nichtselbständiger Tätig-
keit (1.000 EUR) angesetzt werden kann. Die
Pauschale wirkt sich somit nur aus, soweit
weitere Kosten vorhanden sind, mit denen
insgesamt die 1.000 EUR übertroffen werden.

Wenn Sie also unsicher sind, ob sich die Gel-
tendmachung für Sie lohnt, wenden Sie sich
gerne für eine Beratung an uns.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Bisch
Steuerberaterin
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Urlaub und fristlose Kündigung: Bei korrekter
Ausgestaltung ist die Umwandlung der
Urlaubsabgeltung in Urlaubsentgelt rechtens

Ein Arbeitnehmer erhält eine fristlose Kündi-
gung, klagt dagegen und es kommt zu einem
Vergleich. So weit, so gut. Was allerdings mit
dem Urlaubsanspruch des Gekündigten in
solchen Fällen passiert, konnte im Folgenden
erst das Bundesarbeitsgericht (BAG) final be-
antworten.

Der Arbeitgeber hatte seinem Arbeitnehmer
zunächst eine fristlose Kündigung und eine
hilfsweise fristgerechte Kündigung ausge-
sprochen. In seinem Kündigungsschreiben
hieß es zu den noch offenen Urlaubsan-
sprüchen: „Für den Fall der Wirksamkeit der
fristlosen Kündigung gelte ich Ihren bis zum
Kündigungszeitpunkt nicht genommenen
Urlaub ab. Für den Fall der nicht anzunehmen-
den Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung
habe ich Ihnen hilfsweise ordentlich gekün-
digt. In diesem Fall gilt Folgendes: Sie werden
Ihren sämtlichen noch nicht genommenen
Urlaub direkt im Anschluss an den Zeitpunkt
des Zugangs dieser Kündigung in der Zeit vom
19.09.2017 bis 11.10.2017 nehmen. Die ge-
zahlte Abgeltung ist dann als Zahlung des
Urlaubsentgelts für den betreffenden Zeit-
raum zu verstehen. In jedem Fall sage ich Ih-
nen für die Zeit Ihres Urlaubs die Urlaubsver-
gütung vorbehaltlos zu.“

Der Arbeitnehmer klagte gegen die fristlose
Kündigung und schließlich einigten sich die
Parteien auf eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses durch die ordentliche Kündigung.
Der Arbeitgeber hatte allerdings den restli-
chen Urlaub des Arbeitnehmers bereits aus-
gezahlt und eine entsprechende Abgeltung
von 1.300 € abgerechnet. Nach dem erfolgten
Vergleich korrigierte er das und behandelte
die Urlaubsabgeltung nun als Urlaubsentgelt.
Er tat damit also so, als hätte der Arbeitneh-
mer Urlaub gehabt. Das sah dieser aber gar
nicht ein und klagte erneut. Die Umwandlung
der Urlaubsabgeltung in Urlaubsentgelt wäre
seines Erachtens nicht rechtmäßig - ihm wür-
de noch Urlaub zustehen.

Das BAG sah das anders: Der Arbeitgeber
hatte mit dem Kündigungsschreiben den Ur-
laub angeordnet und dabei alles richtig ge-
macht.

Hinweis: Gut beratene Arbeitgeber werden
künftig den Kündigungstext aus diesem Urteil
bei einer fristlosen Kündigung verwenden.

 

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35925819
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Umwandlung: Finanzielle Eingliederung
bei Organschaft

Eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung einer ertragsteuerlichen Organschaft ist
die finanzielle Eingliederung des Organträgers in die Organgesellschaft. Dabei muss der Organ-
träger - nach Stimmrechten - zu mehr als 50 % an der Organgesellschaft beteiligt sein, und zwar
zu Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft. Letztere Voraussetzung wurde zuletzt
vor dem Finanzgericht Hessen erörtert.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Gewerbesteuer: Hinzurechnung von
Mietaufwendungen bei der Gewerbesteuer

Die Ermittlung der Gewerbesteuer ist kompliziert. Insbesondere ist zu überprüfen, ob Hinzu-
rechnungen und Kürzungen vorzunehmen sind. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach,
wenn man sich nicht sicher ist, ob etwas hinzugerechnet oder gekürzt werden muss. So
musste jüngst das Finanzgericht Münster entscheiden, ob Mietaufwendungen hinzugerechnet
werden müssen oder nicht.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Europäischer Gerichtshof: Vorsteuerabzug
einer Holdinggesellschaft

Der Europäische Gerichtshof hat kürzlich zum Vorsteuerabzug einer Holdinggesellschaft ent-
schieden. In der Rechtssache ging es um eine Holdinggesellschaft in der Telekommunikations-
branche, die zum Zweck eines geplanten Erwerbs von Anteilen im Jahr 2005 externe Beratungs-
dienstleistungen zur Markterkundung einkaufte und beabsichtigte, gegenüber der zu erwer-
benden Gesellschaft mehrwertsteuerpflichtige Verwaltungsdienstleistungen zu erbringen.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Pauschalsteuer auf Sachzuwendungen: Kosten für
den äußeren Rahmen einer betrieblichen
Veranstaltung sind einzurechnen

Arbeitgeber können betrieblich veranlasste Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die sie zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewähren, mit einem Pauschsteuersatz von 30 %
lohnversteuern. Ein Arbeitgeber aus Nordrhein-Westfalen hatte die Pauschalierung vor Jahren
genutzt, um Zuwendungen in Zusammenhang mit einer betrieblichen Feier zu versteuern.
Welche Kosten dabei einzubeziehen sind, zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630761
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630734
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630727
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630687
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Jahressteuergesetz 2020: Was Sie als Unternehmer
sowie Arbeitgeber/-nehmer wissen sollten

Kurz vor Jahresende hat der Gesetzgeber das
Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) verab-
schiedet. Es enthält unter anderem eine Viel-
zahl an Änderungen für Unternehmer sowie
Arbeitgeber/-nehmer. Wir haben einige der
wichtigsten Neuerungen für Sie zusammen-
gefasst.

Flexibilisierung der Investitionsabzugsbe-
träge

Durch Investitionsabzugsbeträge nach § 7g
Einkommensteuergesetz ist es möglich, künf-
tiges Abschreibungspotential aus bewegli-
chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens in Zeiträume vor deren Anschaffung zu
verlegen. Unabhängig davon ermöglicht die
Regelung auch Sonderabschreibungen nach
der Anschaffung. Im Gesetzentwurf sollte eine
Erleichterung geschaffen werden, wonach das
Wirtschaftsgut lediglich zu mehr als 50 % be-
trieblich genutzt werden muss. Im finalen
Gesetz bleibt es nun jedoch bei dem Erforder-
nis einer fast ausschließlichen (> 90 %) betrieb-
lichen Nutzung. Neu ist dabei, dass nun auch
längerfristig vermietete Wirtschaftsgüter (für
mehr als drei Monate) begünstigt sind. Die
begünstigten Investitionskosten zur Bildung
des Investitionsabzugsbetrags wurden von
40 % auf 50 % angehoben. Für alle Einkunfts-
arten gilt eine einheitliche Gewinngrenze in
Höhe von 200.000 € (im Entwurf betrug diese
150.000 €) als Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme  von  Investitionsabzugsbe-
trägen.

Hinweis: Die Änderungen gelten erstmals für
Investitionsabzugsbeträge und Sonderab-
schreibungen, die in nach dem 31.12.2019
endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch ge-
nommen werden.

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe im Ge-
meinnützigkeitsbereich

Auch gemeinnützige Organisationen können
steuerpflichtige Einkünfte erzielen, wenn sie

einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb un-
terhalten, zum Beispiel durch gastronomische
Leistungen bei Vereinsfesten oder durch den
Verkauf anderer Waren. Laut JStG 2020 blei-
ben die Gewinne bzw. Überschüsse der steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebe körperschaft- und gewerbesteuerfrei,
wenn deren Einnahmen im betroffenen Jahr
einschließlich Umsatzsteuer nicht über
45.000 € (zuvor: 35.000 €) liegen. Auch die
Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird
für kleine Körperschaften, die unter dieser
Einnahmengrenze bleiben, abgeschafft.

Steuerstrafrechtliche Verschärfungen

In Fällen von besonders schwerer Steuerhin-
terziehung wird die Verjährungsfrist von zehn
auf 15 Jahre erhöht.

Zusätzlichkeitserfordernis von Arbeitge-
berleistungen

Die Steuerfreiheit vieler Arbeitgeberleistun-
gen hängt davon ab, ob diese zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht
werden. Der Gesetzgeber hat mit dem JStG
2020 eine arbeitnehmerfreundliche Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs ausgehe-
belt. Das Zusätzlichkeitserfordernis ist nur
noch unter folgenden Voraussetzungen er-
füllt: wenn die Leistung nicht auf den An-
spruch auf Arbeitslohn angerechnet, der An-
spruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der
Leistung herabgesetzt, die verwendungs-
oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle
einer bereits vereinbarten künftigen Erhö-
hung des Arbeitslohns gewährt und bei Weg-
fall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht
wird.

 

 

 

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35925766
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Kapitaleinkünfte: Wie Aktienverluste
die Steuerlast senken

Geht ein Unternehmen bankrott oder insolvent, dann ist es an der Börse nicht mehr handelbar,
die Aktien sind wertlos. Neuerdings gibt es die Möglichkeit, solche Verluste mit Aktiengewinnen
zu verrechnen, und zwar bis zu einer Höhe von 10.000 €. Nichtverrechnete Verluste können auf
Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe von 10.000 € mit Einkünften aus Kapitalvermögen
verrechnet werden. Mit dem JStG 2020 wurde diese Grenze ab 2021 von 10.000 € auf 20.000 €
angehoben.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

44-€-Freigrenze: Einjahresfirmenfitnessprogramm
kann als „gestückelter“ Monatsvorteil steuerfrei
bleiben

Dürfen Arbeitnehmer auf Kosten ihres Arbeitgebers an einem Einjahresfirmenfitnessprogramm
teilnehmen, kann dieser Vorteil unter die monatliche 44-€-Freigrenze gefasst werden und daher
steuerfrei bleiben. Dies geht aus einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs hervor. Der
geldwerte Vorteil sei den teilnehmenden Arbeitnehmern als laufender Arbeitslohn monatlich
zugeflossen, urteilten die Bundesrichter.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Internetverkäufe: Wann die Schwelle zur
Gewerblichkeit überschritten ist

Wenn Sie als Privatperson gelegentlich gebrauchte Gegenstände im Internet verkaufen, hat dies
in der Regel keine steuerliche Relevanz. Wird der Umfang der Internetverkäufe aber immer
weiter ausgebaut, kann die Schwelle zu einem steuerpflichtigen gewerblichen Handel über-
schritten werden. Ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs veranschaulicht die Kriterien, die für
einen solchen „Grenzübertritt“ entscheidend sind.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Außerhäusliches Arbeitszimmer: Büroetage im
Dachgeschoss eines Gesellschafter-
Mehrfamilienhauses ist unbeschränkt abziehbar

Wer ein außerhäusliches Arbeitszimmer nutzt, unterliegt nicht den steuerlichen Abzugsbe-
schränkungen, die für häusliche Arbeitszimmer gelten, und kann seine Raumkosten daher stets
in voller Höhe steuerlich absetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Büroraum deutlich vom
privaten Wohnbereich abgetrennt ist. Nach welchen Kriterien diese Voraussetzung als erfüllt
anzusehen ist, zeigt eine aktuelle Entscheidung des Bundesfinanzhofs.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630715
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630689
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35925896
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630684
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Einkommensteuer: Kinderbetreuungskosten
als Sonderausgaben

Werden Kinder in einem Kindergarten betreut, fallen dafür in der Regel Gebühren an. Diese
Betreuungskosten können Sie steuerlich in Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.
Aber wie ist es, wenn Ihr Arbeitgeber Ihnen einen steuerfreien Zuschuss zahlt? Muss dieser dann
gegen die Kinderbetreuungskosten gerechnet werden? Das Finanzgericht Baden-Württemberg
musste dies entscheiden.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Schenkungsteuer: Keine Schenkung bei Verzicht

Auch wenn wir etwas geschenkt bekommen, kann es sein, dass wir etwas davon abgeben
müssen, nämlich Schenkungsteuer. Aber was gilt, wenn man etwas geschenkt bekommt und
sich im Gegenzug zu Zahlungen verpflichtet? Das Finanzgericht Baden-Württemberg musste
hierüber in einem Fall entscheiden, in dem ein Gesellschafter an einer Kapitalerhöhung nicht
vollumfänglich im Rahmen des ihm zustehenden Bezugsrechts teilgenommen hatte.

Die Langversion des Artikel
erreichen Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.

Mittwoch, 10.03.2021
Lohnsteuer
Umsatzsteuer
Einkommensteuer

Montag, 15.03.2021*
Lohnsteuer
Umsatzsteuer
Einkommensteuer

Montag, 29.03.2021
Sozialversicherungsbeiträge

( * ) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang
bewirkt.

Zahlungstermine

http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630743
http://www.schaffer-partner.de/steuernews-fuer-mandanten?article=35630740
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